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AL/SG: Abt. 1 - Zentrale Angelegenheiten, 
Kreisentwicklung, Beteiligungen 

Aktenzeichen:  

Aichach, den 20.09.2024 
 

S i t z u n g s v o r l a g e    

 

Drucksache: 1/252/2024 - öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 07.10.2024   

 
 
Betreff: 

 

Genehmigung der Niederschrift des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie am 03.06.2024 

 
 
Anlagen 

 

Niederschrift Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 03.06.2024    

 
 
Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse: 
 

  
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

1. Gesamtkosten:   
    Mittel stehen zur Verfügung   Verwaltungshaushalt  
    Mittel stehen nicht zur Verfügung   Vermögenshaushalt 

2. Deckungsvorschlag: 
      

3. Folgekosten:       
    Personalkosten:       
    Sach- und Unterhaltskosten:       
    Finanzierungskosten:       
    Sonstiges:       
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Sachverhalt: 

 
Niederschriften zu Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse sind nach der Unterschrift 
durch den Vorsitzenden und der Schriftführerin/dem Schriftführer vom Kreistag/Ausschuss zu ge-
nehmigen (Art. 48 Abs. 2 LKrO). 
 
Der öffentliche Teil der Niederschrift der 22. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und 
Energie am 03.06.2024 ist als Anlage angefügt. Die nichtöffentliche Niederschrift kann innerhalb 
der Räumlichkeiten des Landratsamtes (Abteilung 1) eingesehen werden. 
 
Der öffentliche Teil der Niederschrift wurde am 21.08.2024 ins Ratsinformationssystem eingestellt. 
Am 18.09.2024 wurde die Niederschrift unter Tagesordnungspunkt 4 nochmals geändert. Die 
Wortmeldung von Herrn KR Dr. von Thienen wurde wie folgt geändert: 
„Dabei sei ein Aspekt, dass der Biodiversitätsverbund von der Landesregierung unterstützt werden 
sollte, bei dem 15% des Offenlandes als Ökoverbund ausgewiesen werde. Lediglich eine Unter-
stützung halte er für zu unverbindlich und nicht ausreichend…“ 
 
Nach Genehmigung der Niederschrift, werden die Tonaufnahmen gelöscht (§ 26 Abs. 5 Satz 2 
GeschO) und Abschriften an die Fraktionsvorsitzenden versandt (§ 27 Abs. 2 Satz 1 GeschO). 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie genehmigt die Niederschrift der 22. Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energie am 03.06.2024. 
 
 
 
 
Michael Haas  
 
 


